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Für aktuelle Informationen zum Sitzungsgeschehen besuchen 
Sie bitte www.leipzig.de 
Teilweise lagen zum Redaktionsschluss noch keine Tagesordnungen vor.

Sitzung des Ortschaftsrates Lützschena-Stahmeln am 03.04.2023 
um 18:30 Uhr im Leipziger Hotel, Hallesche Straße 190, 04159 
Leipzig
- Eröffnung und Begrüßung durch die Ortsvorsteherin;
- Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung, der Tagesordnung, 

der Beschlussfähigkeit und der Protokollunterzeichner;
- Protokollkontrolle;
- Neufassung Beschlussvorlage VII-DS-07330 -NF -01: Regelung für 

die Ortschaftsräte der Stadt Leipzig zur Verwendung der Brauch-
tumsmittel, eingereicht vom Oberbürgermeister, Beratung; Dazu: 
VII-DS-07330-NF-01-ÄA-02: eingereicht: SPD-Fraktion, Beratung;

- Beschlussvorlage VII-DS-08065 Durchführung Bürgerumfrage „Le-
ben in der Ortschaft 2023“, (Ortschaftsbefragung), Information zur 
Kenntnisnahme;

- Beschlussvorlage VII-A-07090 Coole Straßen für Leipzig, eingereicht 
Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen, Anhörung;

- Einwohnerfragen;
- Sonstiges
Sitzung des Ortschaftsrates Engelsdorf am 03.04.2023 um 19 Uhr 
im Versammlungsraum des Ortschaftsrates Engelsdorf, Engels-
dorfer Straße 345, 04319 Leipzig
- Eröffnung und Begrüßung, 
- Tagesordnung  
- Bestätigung der Niederschrift vom 06.3.223
- Neufassung Beschlussvorlage- Nr. VII-DS-07330 Dazu: Regelung für 

OSR – Ergänzung dazu vom Ortschaftsrat
- Vergabe Brauchtumsmittel ab lfd. Nr. 9
- Informationen
- Sonstiges
- Bürgersprechstunde
Sitzung des Ortschaftsrates Seehausen am 04.04.2023 um 19 Uhr
im Hort der Grundschule Seehausen, Seehausener Allee 15, 
04356 Leipzig
- Eröffnung, Feststellung der Tagesordnung und der Beschlussfähig-

keit
- Protokollbestätigung vom 07.03.2023
- Einleitung weiterer Maßnahmen Wassererhaltung in den Teichen 

incl. Schilfentfernung (Vorfluter und Gräben, Zaun am Denkmal 
Hohenheida, Stromanschluss Sportbaracke Seehausen, Spielplatz-
planung Göbschelwitz)

- Straßensperrung Seehausener Allee (Umleitung, Haltestellen etc.)
- Stand der Realisierung der Maßnahmen Nordraumkonzept 2022-

2024
- Beantwortung von Bürgerfragen / Sonstiges
- Anfragen
Sitzung des Ortschaftsrates Mölkau am 04.04.2023 um 19 Uhr 
im Ratssaal des ehem. Gemeindeamtes Mölkau, Engelsdorfer 
Straße 90, 04316 Leipzig
- Eröffnung und Begrüßung
- Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Feststellung der Tagesordnung
- Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 07.03.2023
- VII-DS-07330 „Regelung für die Ortschaftsräte der Stadt Leipzig zur 

Verwendung der Brauchtumsmittel“
- Vorschläge für den Jahresarbeitsplan des OR 2023
- Anfragen der Ortschaftsräte
- Bericht des Ortsvorstehers zum Frühjahrsputz vom 01.04.2023
- Informationen aus dem Stadtrat

- Sonstiges
Sitzung des Ortschaftsrates Rückmarsdorf am 04.04.2023 um 
19 Uhr im Ortsteilzentrum Rückmarsdorf, Ehrenberger Straße 
5a, 04178 Leipzig
- Eröffnung und Begrüßung
- Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Feststellung der Tagesordnung
- Protokollkontrolle letzte Sitzung
- Auswertung Ratsversammlung März 2023
- Informationsvorlage VII-DS-08163: Deckenerneuerungsmaßnahme 

Miltitzer Straße zwischen Kreisverkehr Saturnstraße und Bienitz-
straße

- VII-A-08007: Haltestelle „Wachbergallee“ in der Miltitzer Straße-
Dazu: Verwaltungsstandpunkt  VII-A-08007-VSP-001

- Sonstiges / Fragestunde / Aktuelles
- Organisatorisches
Sitzung des Ortschaftsrates Böhlitz-Ehrenberg am 06.04.2023 um 
18:30 Uhr im Salon Böhlitz der Großen Eiche, Leipziger Straße 
81, 04178 Leipzig
- Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Feststellung der Tagesordnung
- Bestätigung des Protokolls der Sitzung vom 9.3.2023
- VII-DS-08035 – Planungsbeschluss Ersatz Durchlass Alte Luppe  

Ludwig-Jahn-Straße durch eine Brücke
- Vergabe von Brauchtumsmitteln – Teil 1
- Vergabe von Brauchtumsmitteln – Teil 2
- Vergabe von Brauchtumsmitteln – Teil 3
- Informationen
- Sonstiges
- Bürgerfragen
Sitzung des Ortschaftsrates Lindenthal am 11.04.2023 um 19 Uhr 
im Ratssaal des Rathauses Lindenthal, Erich-Thiele-Straße 2, 
04159 Leipzig
- Begrüßung und Festlegung der Mitunterzeichner
- Protokollkontrolle und Feststellung der Beschlussfähigkeit
- Mitteilungen des Ortsvorstehers
- Anfragen der Anwohner
- Anfragen und Anträge der Ortschaftsräte
- Umnutzung / Umgestaltung Lindenthaler Rathaus
- Radwege- und Fußwegeverbindungen in LIT als Quartiersverbindung
- Wegeverbindung Triftsiedlung - Bauprojekt
- Brauchtumsmittel 2023
Sitzung des Ortschaftsrates Wiederitzsch am 11.04.2023 um 19 
Uhr in der Aula/Speiseraum der Schule Wiederitzsch - Oberschule 
der Stadt Leipzig, Messe - Allee 21, 04158 Leipzig
- Eröffnung 
- Fragestunde 
- Information zur Unterbringung Geflüchteter im OT Wiederitzsch. 
- Beschlussvorlage - Nr. VII-DS-08326 
- Verschiedenes
Sitzung des Ortschaftsrates Liebertwolkwitz am 13.04.2023 um 
18.30 Uhr im Zimmer 2 des Rathauses Liebertwolkwitz, Liebert-
wolkwitzer Markt 1, 04288 Leipzig
Eine Tagesordnung lag zum Redaktionsschluss noch nicht vor. ■

Sitzungen der Ortschaftsräte

http://leipzig.de
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Stadtbezirksbeirat West am 03.04.2023, 18:00 Uhr, Freizeittreff 
„Völkerfreundschaft“ (Großer Saal), Stuttgarter Allee 9, 04209 
Leipzig. Die vollständigen Unterlagen zur Sitzung finden Sie unter  
www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-west
- Einwohneranfragen
- Umgang mit Thematik Gehwegparken
- Sachstandsinformation Dorfteich Lausen 
- Anträge zum Stadtbezirksbudget
Stadtbezirksbeirat Südwest am 03.04.2023, 18:00 Uhr, Schule am 
Grünen Gleis, Baumannstr. 13, 04229 Leipzig. Die vollständigen 
Unterlagen zur Sitzung finden Sie unter www.leipzig.de/stadt-
bezirksbeirat-suedwest
- Anträge im Rahmen des Stadtbezirksbudgets
- Spielplatz Elsterstausee
- Beteiligung Runder Tisch zur Zukunft der ehem. „Swiderski Maschi-

nenbaufabrik“ in Leipzig Plagwitz
Stadtbezirksbeirat Südost am 04.04.2023, 18:30 Uhr, Franz-Meh-
ring-Schule, Gletschersteinstraße 9, 04299 Leipzig. Die vollstän-
digen Unterlagen zur Sitzung finden Sie unter www.leipzig.de/
stadtbezirksbeirat-suedost/
- Fünfte Satzung zur Änderung der Satzung der Schulbezirksgrenzen 

der Grundschulen in der Stadt Leipzig
- Satzung zur Aufhebung des Vorhaben- und Erschließungsplanes Nr. 

58 „Medizinisch-wissenschaftliches Zentrum Leipzig Südost“; Stadt-
bezirk: Südost, Ortsteil: Probstheida; Satzungsbeschluss

- Bebauungsplan Nr. 468 „Gerichtsweg/Täubchenweg“; Stadtbezirk: 
Südost, Ortsteil: Reudnitz-Thonberg; Freigabe zur frühzeitigen Öf-
fentlichkeitsbeteiligung

- Bau- und Finanzierungsbeschluss Gehwegaufweitungen am Knoten-
punkt Gletschersteinstraße/Naunhofer Straße

- Stadtbezirksbudget
Stadtbezirksbeirat Alt-West am 05.04.2023, 17:30 Uhr, Rathaus 
Leutzsch (Beratungsraum 1. Etage), Georg-Schwarz-Straße 140, 
04179 Leipzig. Eine digitale Zuschaltung ist nach vorheriger An-
meldung über sbb-altwest@leipzig.de möglich.
- Stadtrat in die Vergabe des Leipziger Weihnachtszirkus einbeziehen
- Satzung zur Aufhebung der Sanierungssatzung „Leipzig-Lindenau 

II“
- Stadtbezirksbudget

Stadtbezirksbeirat Süd am 05.04.2023, 18:00 Uhr, hybrides 
Format, d.h. für Gäste als Videokonferenz. Den Link und 
die vollständigen Unterlagen zur Sitzung finden Sie unter  
www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-sued
- Informationen zum Ausbau Breitband
- Anträge im Rahmen des Stadtbezirksbudgets
- Klimaschutz vor Denkmalschutz – Bäume für die Simildenstraße
- Prüfung von Tempo 30 auf der Wolfgang-Heinze-Straße
Stadtbezirksbeirat Nordwest am 06.04.2023, 18:00 Uhr im Stadt-
teilzentrum „ANKER“, Renftstraße 1, 04159 Leipzig sowie per 
Videokonferenz (über Microsoft Teams) Den Link und die voll-
ständigen Unterlagen zur Sitzung finden Sie unter www.leipzig.
de/stadtbezirksbeirat-nordwest/
- Bebauungsplan Nr. 449 „Hans-Beimler-Straße“; Stadtbezirk:  

Nordwest, Ortsteil: Möckern; Satzungsbeschluss
- Planungsauftakt für den Ersatzneubau der Brücke Sesenheimer 

Straße (II/R02) über die Deutsche Bahn
- Stadtbezirksbudget
Stadtbezirksbeirat Mitte am 06.04.2023, 18:00 Uhr im Stadtbü-
ro, Burgplatz 1, 04109 Leipzig sowie per Videokonferenz (über 
Microsoft Teams) Den Link und die vollständigen Unterlagen zur 
Sitzung finden Sie unter www.leipzig.de/stadtbezirksbeirat-mitte
- Gelegenheit zu Einwohneranfragen
- Stadtbezirksbudget
- Vorstellung aktueller Stand „Unser Park“
- Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbsverfahrens zur 

Entwicklung des Areals Matthäikirchhof
- Einrichtung einer Förderschule mit dem Förderschwerpunkt geistige 

Entwicklung am Standort Mahlmannstraße 1-3 in 04107 Leipzig
- Barrierefreiheit im neuen Aquarium
- Den Hauptbahnhof sicherer machen – mit Awareness-Teams ■

Sitzungen der Stadtbezirksbeiräte
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03.04.2023, 15 Uhr im Neuen Rathaus, Festsaal, Martin-Luther-Ring 4-6, 
04109 Leipzig: Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses zur Ermittlung 
und Feststellung des Wahlergebnisses für die Wahl des Jugendparla-
mentes Leipzig 2023. ■

Sitzung des Wahlausschusses 
zur Jugendparlamentswahl

Öffentliche Sitzung des  
Seniorinnen- und  
Seniorenbeirates

Donnerstag, den 13.04.2023, 09:30-12:30 Uhr, Neues Rathaus, Martin-
Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Raum 258 (Sitzungssaal)
• Fachaustausch mit der Bürgermeisterin und Beigeordneten des  

Dezernates Soziales, Gesundheit und Vielfalt, Frau Dr. Martina Münch
• VII-Info-08226 Umsetzung des Fachplans Offene Seniorenarbeit, 

Bericht zum 31.12.23. ■

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-loeffler@t-
online.de
Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00 Uhr-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Sylvio Müller,  Tel. 0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.mueller@leipzig.de
Schiedsstelle Süd/Südwest
Sprechtag jeden 1. Di./Monat (15.00-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, 
Claudia Schaefer, Tel. 0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: claudia.
schaefer@leipzig.de
Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Mike Rockmann, Tel. 0172 3 72 01 55; E-Mail: Friedensrichter-N-NW@t-
online.de
Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat (16.00-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, Mi-
chael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-loeffler@t-online.de
Wann hilft die Schiedsstelle?
Bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprüche 
(z. B. Zahlungsansprüche), über Nachbar- und Mietrechtsstreitigkeiten und 
über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre kann die Schieds-
stelle helfend und streitschlichtend tätig werden. Das heißt, die Anrufung 
der Schiedsstelle bei bürgerlichen Streitigkeiten geschieht freiwillig und 
ist nicht vorgeschrieben. In solchen Fällen können Sie sich direkt an die 
Schiedsstelle Ihres Bezirkes wenden und bekommen dort fachkundige 
Unterstützung bei Ihren Anliegen. ■

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

Gültigkeit von Dienstausweisen 
und Dienstmarken der Stadt

Hiermit werden folgende Dienstausweise/Dienstmarken der  
Stadt Leipzig für ungültig erklärt:

DA-Nr.: DA005834 ■
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Gemäß § 6 des Sächsischen Straßengesetzes (SächsStrG) vom  
21. Januar 1993 (SächsGVBl. S. 93), das zuletzt durch Artikel 20 des 
Gesetzes vom 20. August 2019 (SächsGVBl. S. 762) geändert worden 
ist, wird der unten näher bezeichnete Teilabschnitt einer Straße dem  
öffentlichen Verkehr gewidmet. Bezeichnung, Verlauf, ungefähre 
Länge, Straßenklasse, Widmungsbeschränkung: OT Knautkleeberg-
Knauthain
1.	 Rosenapfelweg,	Teilfläche	des	Flurstücks	250/909	der	Gemarkung	

Knauthain von Rehbacher Straße bis Weigandtweg, Gesamtlänge 
ca.	250	m,	Ortsstraße	unbeschränkt.

2.	 Hasenkopfweg	 (TF),	 Teilfläche	 des	 Flurstücks	 250/909	 der	 Ge-
markung	 Knauthain	 von	 Rosenapfelweg	 bis	 Flurstück	 250/932	
der Gemarkung Knauthain, Gesamtlänge ca. 30 m, Ortsstraße un-
beschränkt.

3.	 Goldpeppingweg	(TF),	Teilfläche	des	Flurstücks	250/909	der	Ge-
markung	 Knauthain	 von	 Rosenapfelweg	 bis	 Flurstück	 250/927	
der Gemarkung Knauthain, Gesamtlänge ca. 30 m, Ortsstraße un-
beschränkt.

4.	 Renetteweg	(TF),	Teilfläche	des	Flurstücks	250/909	der	Gemarkung	
Knauthain	von	Rosenapfelweg	bis	Flurstück	250/914	der	Gemarkung	
Knauthain, Gesamtlänge ca. 23 m, Ortsstraße unbeschränkt.

5.	 Weigandtweg	(TF),	Teilfläche	des	Flurstücks	250/903	sowie	Flur-
stück	848/901	der	Gemarkung	Knauthain	von	Flurstücken	250/922	
und	250/934	bis	Flurstück	779/1	jeweils	der	Gemarkung	Knauthain,	
Gesamtlänge ca. 62 m, Ortsstraße unbeschränkt.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen	diese	Verfügung	kann	innerhalb	eines	Monats	nach	Bekannt-
gabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzan-
schrift	in	04109	Leipzig,	Martin-Luther-Ring	4-6	(Besucheranschrift,	
Verkehrs- und Tiefbauamt, Straßenverkehrsbehörde, Prager Straße 
118-136,	Technisches	Rathaus,	04317	Leipzig)	Widerspruch	eingelegt	
werden.	Der	Widerspruch	kann	auch	in	elektronischer	Form	gemäß	
§	3a	Abs.	2	Verwaltungsverfahrensgesetz	eingelegt	werden.	Hierfür	
stehen	folgende	Möglichkeiten	zur	Verfügung:
1.	 Der	Widerspruch	kann	unter	 info@leipzig.de	durch	E-Mail	oder	

über	das	besondere	Behördenpostfach	Stadt	Leipzig	–	Allgemeiner	
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2, 3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail	in	der	Sendevariante	mit	bestätigter	sicherer	Anmeldung	
gemäß	§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.

Die	Verfügung	mit	Begründung	sowie	ein	Planauszug	liegen	zur	Ein-
sichtnahme offen. Eine Einsichtnahme ist nach vorheriger telefonischer 
Terminvereinbarung	unter	0341	123-7673	möglich.	■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Verkehrs- und Tiefbauamt  

Widmung Rosenapfelweg sowie der Teilflächen  
Hasenkopfweg,Goldpeppingweg, Renetteweg und  

Weigandtweg

Das	Amt	für	Stadtgrün	und	Gewässer,	Abt.	Friedhöfe	gibt	bekannt,	dass	
die	Grabmale	nachfolgend	aufgeführter	Grabstätten	auf	den	kommu-
nalen	Friedhöfen	3	Monate	nach	dieser	öffentlichen	Bekanntmachung,	
gemäß	 §	 25	Absatz	 2	 der	 Friedhofssatzung	der	 Stadt	 Leipzig	 vom	
15.12.2010,	entschädigungslos	beräumt	werden.	Die	Regelungen	des	
Sächsischen	Denkmalschutzes	finden	dabei	Beachtung.	Die	Nutzungs-
berechtigten	sind	trotz	mehrmaliger	Hinweise	der	Erhaltungspflicht	
nicht	nachgekommen.	■

Liste - Beräumung Grabmale

Grabstätte Ende des Nut-
zungsrechts

Namen Friedhof

IV. 3. URab 307 19.09.2040 Börner Südfriedhof
X X I I .  R a b . 
717/718

16.07.2024 Gruber Südriedhof

II. 6. Rab. 96 17.10.2026 Oestreicher Kleinzschocher

Entschädigungslose Beräumung 
von Grabmalen 

Am Dienstag, den 25.04.2023, von 14:00 - 16:00 Uhr, lädt das Sachgebiet 
Wasserwirtschaft zur Vorstellung der neuen Gewässerunterhaltungs-
satzung,	in	das	Technische	Rathaus,	Prager	Straße	118	-	136	(Haus	B)	 
in 04317 Leipzig, in den Raum B.2.066 ein. Die Informationsveranstal-
tung dient der Erläuterung der Neuerungen in der Satzung sowie zur 
Beantwortung	von	Fragen.
Am	15.12.2022	wurde	die	neue	Gewässerunterhaltungssatzung	von	
der	Ratsversammlung	der	Stadt	Leipzig	beschlossen.	Sie	 tritt	 rück-
wirkend zum 01.01.2022 in Kraft. Auf der Grundlage der neuen Ge-
wässerunterhaltungssatzung erhebt die Stadt Leipzig von Anliegern, 
Einleitern	 und	Nutzern	 der	 Gewässern	 II.	 Ordnung	 eine	 jährliche	
Gewässerunterhaltungsabgabe.	Damit	wird	ein	Teil	der	Kosten	 für	
die	Unterhaltungsarbeiten	an	den	Gewässern	auf	diejenigen	umgelegt,	
denen	ein	Vorteil	durch	die	Unterhaltung	entsteht.	■

Es wird um Anmeldung zur Veranstaltung bis zum 14.04.2023 
per	 E-Mail:	 christine.fischer-bedtke@leipzig.de oder telefonisch:  
0341	123-1637	gebeten.	Angela	Zábojník,	Abteilungsleiterin	

Informationsveranstaltung zur 
Vorstellung der neuen  

Gewässerunterhaltungssatzung 
der Stadt Leipzig (GUS)

mailto:christine.fischer-bedtke%40leipzig.de?subject=
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Auf Grund der §§ 2, 4 und 73 Sächsische Gemeindeordnung in der 
Fassung	der	Bekanntmachung	vom	9.	März	2018	(SächsGVBl.	S.	62),	die	
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Dezember 2020 (SächsGVBl. 
S.	722)	geändert	worden	ist,	sowie	auf	Grundlage	des	Bürgerlichen	
Gesetzbuches	(BGB)	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	2.	Januar	
2002	(BGBl.	I	S.	42,	2909;	2003	I	S.	738),	das	zuletzt	durch	Artikel	1	des	
Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2133)	geändert	worden	ist,	dem	
Einführungsgesetz	zum	Bürgerlichen	Gesetzbuch	in	der	Fassung	der	
Bekanntmachung vom 21. September 1994 (BGBl. I S. 2494; 1997 I S. 
1061), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. August 2021 
(BGBl.	IS.	3483)	geändert	worden	ist,	der	Verordnung	über	den	Inhalt	
und	das	Verfahren	zur	Erstellung	und	zur	Anpassung	von	Mietspiegeln	
sowie	zur	Konkretisierung	der	Grundsätze	für	qualifizierte	Mietspie-
gel	 (MsV),	dem	Sächsischen	Mietspiegel-Zuständigkeitsgesetz	vom	 
15.	Dezember	2022	(SächsGVBl.	S.	766)	und	dem	Sächsischen	Statistik-
gesetz	vom	17.	Mai	1993	(SächsGVBl.	S.	453),	das	zuletzt	durch	Artikel	
26	 des	 Gesetzes	 vom	 26.	 April	 2018	 (SächsGVBl.	 S.	 198)	 geändert	
worden	ist	sowie	§	8	des	Sächsischen	Statistikgesetzes	(SächsStatG)	
vom	17.	Mai	1993	(SächsGVBl.	S.	453),	zuletzt	durch	Artikel	26	des	
Gesetzes	vom	26.	April	2018	(SächsGVBl.	S.	198)	geändert	beschließt	
der Stadtrat folgende Satzung:

§ 1 Art und Zweck der Erhebung von Mietwerten

(1)	Die	Stadt	Leipzig	führt	Befragungen	auf	Stichprobenbasis	bei	Ver-
mietern	und	Mietern	durch.

(2) Die Datenerhebung und -verarbeitung erfolgt durch die Kommunale 
Statistikstelle der Stadt Leipzig (Erhebungsstelle) unter Einhaltung 
der Vorgaben des SächsStatG.

(3) Die Datenerhebung dient der regelmäßigen Erstellung und Anpas-
sung	eines	qualifizierten	Mietspiegels	entsprechend	§	558d	BGB.	
Zu diesem Zweck erhobene Daten dienen auch 
1.	 der	Erstellung	von	Übersichten	über	die	Angemessenheit	 für	

Aufwendungen einer Unterkunft gemäß SGB II und XII,
2. dem Wohnungsmarktmonitoring, welches gemäß Ratsbeschluss 

III-423/00	regel-mäßig	Grundlagen	für	wohnungs-	und	stadt-
entwicklungspolitische Entscheidungen liefert sowie zur Infor-
mation	von	Politik	und	Bürgern	dient,

3.	 der	Herleitung	des	Leipziger	Standards	für	nach	§	172	Abs.	1	
Nr. 2 BauGB beschlossene Erhaltungssatzungen und

4.	 der	 Führung	 der	 Kaufpreissammlung	 gemäß	 §	 195	 BauGB	 
i. V. m. § 197 Abs. 1 BauGB.

Für	Zwecke	gemäß	Satz	2	Nr.	 1	 ist	die	Weiterverarbeitung	auf	die	
Angaben	gemäß	Art.	238	§	2	Absatz	2	Nummer	1	Buchstabe	a,	d	und	
e	 EGBGB	beschränkt	 (Beginn	des	Mietverhältnisses,	Art	 der	Miete	
und	der	Miethöhe,	Art,	Größe,	Ausstattung,	Beschaffenheit	und	Lage	
des vermieteten Wohnraums einschließlich seiner energetischen 
Ausstattung	und	Beschaffenheit).	Für	Zwecke	gem.	Satz	2	Nr.	2	bis	4	
dürfen	den	zuständigen	Stellen	nur	anonymisierte	Daten	bereitgestellt	
werden,	 indem	 beispielsweise	Merkmale	 durch	 Bildung	 von	Klas-
sen vergröbert werden und sich Georeferenzen auf ein ausreichend 
großes	Gebiet	beziehen,	so	dass	die	Zuordnung	zu	einer	natürlichen	
Person, einem Haushalt oder einer einzelnen Wohnung nicht oder nur 
mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und 
Arbeitskraft möglich ist.

§ 2 Erhebungseinheiten und Stichprobenauswahl

(1) Erhebungseinheiten sind Wohnungen. Im Rahmen einer Erhe-
bung werden Daten von Wohnungen erhoben. Der Umfang der  
Ergebnisstichprobe	richtet	sich	nach	§	11	Mietspiegelverordnung-
MsV.

(2)	Befragt	werden	gemäß	Artikel	238	§	2	Absatz	2	EGBGB	zur	Auskunft	

verpflichtete	Vermieter	und	Mieter	von	Wohnraum.	Diese	werden	
als Zufallsstichprobe von Haushalten unter den Einwohnern mit 
Hauptwohnsitz	in	der	Stadt	Leipzig,	die	das	18.	Lebensjahr	voll-
endet haben, und den bei der Verwaltung der Grundsteuer bekannt 
gewordenen	 Eigentümern	 ermittelt.	 Die	 Zufallsauswahl	 ist	 um	
Wohnhaushalte, bei denen selbstbewohntes Wohneigentum ange-
nommen werden kann zu reduzieren. Die ausgewählten Personen 
können die Auskunftserteilung einem anderen Angehörigen des 
Haushaltes	oder	einer	anderen	Person	des	Vertrauens	übertragen.	

(3)	Anstelle	der	in	Absatz	2	genannten	Personen	(Bewohner/-innen)	
können	auch	die	jeweiligen	Eigentümer/-in	befragt	werden.

§ 3 Erhebungsmerkmale

(1)	Erhebungsmerkmale	bei	der	Erstellung	und	Anpassung	qualifizierter	
Mietspiegel	können	die	in	Art.	238	§	1	Abs.	5	Nr.	1,	2	und	§	2	Abs.	
1 sowie Abs. 2 Nr. 1 EGBGB genannten Angaben sein. 

(2)	Zur	Erstellung	von	Mietspiegeln	können	Angaben	gemäß	Abs.	1	
aus	anderen	Datenquellen	über	die	Hilfsmerkmale	Straße	und		
Hausnummer bestimmt und herangezogen werden, wenn
1. diese Angaben allgemein zugänglich sind oder sie veröffentlicht 

werden durften und
2. eine Erhebung bei den zu Befragenden unverhältnismäßig oder 

unmöglich ist.
Die	zu	Befragenden	sind	bei	der	Unterrichtung	nach	§	8	über	den	Inhalt	
und die Verwendung dieser Angaben schriftlich zu informieren, um 
eine transparente Verarbeitung zu gewährleisten.

§ 4 Hilfsmerkmale

(1)	Als	Hilfsmerkmale	werden	die	in	Art.	238	§	1	Abs.	2	und	§	2	Abs.	
2	Nr.	 2	 EGBGB	 genannten	Angaben	 (Familienname,	 Vornamen	
unter Kennzeichnung des gebräuchlichen Vornamens, derzeitige 
Anschrift, Einzugsdaten, Namen und Anschriften der Wohnungs-
geber) verarbeitet. Daneben wird ein Ordnungsmerkmal vergeben. 
Das	Ordnungsmerkmal	dient	als	Zugangscode	für	das	Ausfüllen	
des	Fragebogens	 im	 Internet	 sowie	zusammen	mit	den	anderen	
Hilfsmerkmalen	zur	Registrierung	des	Rücklaufs,	um	Doppeler-
fassung zu vermeiden.

(2)	Die	Hilfsmerkmale	können	unter	Nutzung	von	Sekundärdaten	für	
die erforderliche Ermittlung von Lagemerkmalen gemäß § 3 Abs. 
2 dieser Satzung verwendet werden.

(3)	Die	Löschfristen	für	diese	Hilfsmerkmale	und	die	Trennung	von	
Hilfs-	und	Erhebungsmerkmalen	richten	sich	nach	Art.	238	§	1	Abs.	
4	und	5	S.	2	EGBGB.

§ 5 Art und Weise der Erhebung, Periodizität, Stichtag

(1) Die Erhebungen werden durch die Erhebungsstelle in der Regel 
online	oder	postalisch	durchgeführt.	Alternativ	sind	Befragungen	
mit Interviewern (Erhebungsbeauftragte) und telefonisch möglich.

(2)	Der	 Oberbürgermeister	 kann	 Dritte	 als	 Auftragnehmer	mit	 der	
Durchführung	der	Datenerhebung	beauftragen.	Sämtliche	Perso-
nen,	die	auf	Seiten	des	Auftragnehmers	an	der	Ausführung	des	
Auftrages beteiligt werden, sind der Stadt Leipzig vorher nament-
lich zu melden und von dieser im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 4 StGB  
förmlich	zu	verpflichten.	Der	Auftragnehmer	ist	dazu	zu	verpflich-
ten, Einzelangaben auf sicherem Wege unmittelbar der Kommu-
nalen	Statistikstelle	der	Stadt	Leipzig	zu	übermitteln	und	die	bei	
ihm	verbleibenden	Einzeldaten	zu	 löschen,	 sobald	er	sie	 für	die	
Auftragserfüllung	nicht	mehr	benötigt.

(3) Die zu erhebenden Daten können der Erhebungsstelle in  
elektronischer	Form	übermittelt	werden.	Sie	dürfen	keine	Angaben	
über	die	Identität	der	Betroffenen	enthalten.

Satzung über die Durchführung regelmäßiger  
Kommunalstatistiken zur Erhebung von  

Mietwerten in der Stadt Leipzig 
(Mietwerterhebungssatzung)
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(4)	Die	Erhebung	kann	alle	zwei	Jahre	durchgeführt	werden.	Der	Erhe-
bung erfolgt stichtagsbezogen; der Stichtag wird den zu Befragenden 
bei	 der	Unterrichtung	 gemäß	 §	 8	mitgeteilt.	Die	 Folgeerhebung	
findet	maximal	vier	Jahre	später	statt.

§ 6 Auskunftspflicht

(1)	Die	Auskunftserteilung	ist	gem.	Art.	238	§	2	EGBGB	verpflichtend.	
Die	Auskunftspflicht	besteht	auch	gegenüber	der	Stelle,	die	von	der	
nach Landesrecht zuständigen Behörde mit der Erstellung oder 
Anpassung	eines	qualifizierten	Mietspiegels	beauftragt	wurde.

(2)	Auskunftspflichtig	ist	der	Adressat	des	Ankündigungsschreibens	
(der/die	Eigentümer/-in,	Mieter/-in).	Die	Auskunftspflicht	ist	nicht	
übertragbar.	Mit	einer	rechtzeitigen,	richtigen	und	vollständigen	
Auskunftserteilung durch einen Haushaltsangehörigen oder durch 
eine andere Person des Vertrauens bzw. durch eine Immobilienver-
waltung	gelten	die	Auskunftspflichten	der	Mieter	bzw.	Vermieter	
oder	Eigentümer	als	erfüllt.	Eine	fehlende,	eine	nicht	rechtzeitige,	
eine nicht richtige oder eine nicht vollständige Auskunft kann mit 
einer Geldbuße geahndet werden. 

§ 7 Erhebungsbeauftragte

(1) Die Erhebungsbeauftragten sind gemäß § 16 SächsStatG auszu-
wählen.	Sie	sind	über	ihre	Rechte	und	Pflichten	zu	belehren	und	
auf	die	Wahrung	des	Statistikgeheimnisses	nach	§	18	SächsStatG	
sowie zur Geheimhaltung auch solcher Erkenntnisse schriftlich zu 
verpflichten,	die	bei	ihrer	Tätigkeit	gewonnen	werden.

(2) Die Erhebungsbeauftragten sind den Weisungen der Erhebungs-
stelle unterstellt.

(3) Die Erhebungsstelle bestellt die Erhebungsbeauftragten.

§ 8 Unterrichtung

(1)	Die	zu	Befragenden	erhalten	vorab	ein	Ankündigungsschreiben	
sowie Informationsmaterial zur Befragung.

(2)	Im	Ankündigungsschreiben	 ist	 insbesondere	auf	die	Auskunfts-
pflicht	gem.	§	6	dieser	Satzung	hinzuweisen.

(3) Durch das Informationsmaterial sind die zu Befragenden schriftlich 
gemäß § 20 SächsStatG sowie Art. 13 DSGVO zu unterrichten.

(4) Der Erhebungsbeauftragte hat den zu Befragenden vor Beginn 
der	Befragung	mündlich	auf	die	in	§	8	Abs.	2	und	3	dieser	Satzung	
genannten	Sachverhalte	und	seine	Pflicht	zur	wahrheitsgemäßen	
Beantwortung hinzuweisen.

§ 9 Veröffentlichung des Mietspiegels

Die	Erstellung	des	Mietspiegels	wird	öffentlich	bekannt	gemacht.	In	

elektronischer	Form	wird	der	Mietspiegel	 zum	kostenlosen	Down-
load	 zur	 Verfügung	 gestellt.	 Druckexemplare	 können	 gegen	 eine	
Schutzgebühr	abgegeben	werden.	Der	Verkauf	des	Mietspiegels	 ist	
umsatzsteuerpflichtig.
 

§ 10 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne dieser Satzung handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig entgegen § 6 eine Auskunft nicht, nicht rechtzeitig, 
nicht richtig oder nicht vollständig erteilt.

(2)	Die	Ordnungswidrigkeit	kann	mit	einer	Geldbuße	bis	zu	fünftausend	
Euro geahndet werden.

(3)	Art.	238	§	4	EGBGB	gilt	entsprechend.

§ 11 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung 
in	Kraft.	Gleichzeitig	tritt	die	Satzung	über	die	Durchführung	regel-
mäßiger	Kommunalstatistiken	zur	Erhebung	von	Mietwerten	in	der	
Stadt	Leipzig	(Mietwerterhebungssatzung)	vom	26.02.2020	außer	Kraft.

Burkhard Jung
Oberbürgermeister

Leipzig, den 16.03.2023

Ausfertigungsvermerk
Hinweis auf § 4 Abs. 4 SächsGemO:
Satzungen,	die	unter	Verletzung	von	Verfahrens-	oder	Formvorschriften	
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung 
als	von	Anfang	an	gültig	zustande	gekommen.	Dies	gilt	nicht,	wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.	 Vorschriften	über	die	Öffentlichkeit	der	Sitzungen,	die	Genehmigung	

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.	 der	Bürgermeister	dem	Beschluss	nach	§	52	Abs.	2	wegen	Gesetz-

widrigkeit widersprochen hat,
4.	 vor	Ablauf	der	in	Satz	1	genannten	Frist

a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b)	 die	Verletzung	der	Verfahrens-	oder	Formvorschrift	gegenüber	

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung	begründen	soll,	schriftlich	geltend	gemacht	worden	ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht worden, 
so	kann	auch	nach	Ablauf	der	in	Satz	1	genannten	Frist	 jedermann	
diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, 
wenn bei der Bekanntmachung der Satzung auf die Voraussetzungen 
für	die	Geltendmachung	der	Verletzung	von	Verfahrens-	oder	Form-
vorschriften	und	die	Rechtsfolgen	hingewiesen	worden	ist.	■

Die	 Bewerbungsphase	 für	 zwei	 weitere	 bebaute	 Grundstücke	 der	
Leipziger Wohnungsbaugesellschaft mbH (LWB) in der Hasenheide 
2-6 sowie in der Lausener Straße 11 startet am 1. April 2023. Zwei  
unbebaute	Grundstücke	der	Stadt	Leipzig	folgen	in	Kürze.	

Die	Grundstücke	werden	im	Konzeptverfahren	zum	Festpreis	an	die-
jenigen	Baugemeinschaften	vergeben,	die	das	beste	Konzept	einreichen.	
Bewerbungsschluss ist der 7. Juli 2023.	Alle	Informationen	finden	Sie	
unter: www.netzwerk-leipziger-freiheit.de.	■

Kooperatives Bauen – Neue Bewerbungsphase  
für Baugemeinschaften startet

http://www.netzwerk-leipziger-freiheit.de
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Ländliche Neuordnung:  Störmthal
Gemeinde/Stadt:    Großpösna und Leipzig
Aktenzeichen:    10163-846.167-290141

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft Störmthal lädt die Grund-
eigentümer	und	Erbbauberechtigten	im	Verfahrensgebiet	sowie	die	
Nebenbeteiligten	am	Flurbereinigungsverfahren	(§	10	Nr.	2	Flurberei-
nigungsgesetz	[FlurbG])	einschließlich	der	Inhaber	von	Rechten	und	
Lasten	an	diesen	Grundstücken	oder	ihre	gesetzlichen	Vertreter	und	
Bevollmächtigten hiermit zu einem Anhörungstermin zur Bekanntgabe 
des	Flurbereinigungsplans	gemäß	§	59	FlurbG	ein.

Versammlungsort: Sportzentrum Störmthal
Rosengang 2 in Störmthal

Datum: Mittwoch, den 26. April 2023
Versammlungsbeginn: 18:00 Uhr

Tagesordnung:
I. Bericht zum Stand des Verfahrens
II.	 Anhörungstermin	zur	Bekanntgabe	des	Flurbereinigungsplans
III.	Information	über	den	weiteren	Verfahrensablauf
IV. Allgemeine Aussprache

Zur	Einsichtnahme	für	die	Beteiligten	werden	der	Flurbereinigungs-
plan und die Neuordnungsrisse ausgelegt. Dauer der Auslegung: vom  
11. April 2023 bis einschließlich 10. Mai 2023
Ort der Auslegung: Teilnehmergemeinschaft Störmthal beim Landrats-
amt Landkreis Leipzig Dienstgebäude des Vermessungsamtes Zimmer 
305	Leipziger	Straße	67	in	04552	Borna	während	der	Dienstzeiten:

Montag:	 09:00	-	11:30	und	13:00	-	15:30	Uhr
Dienstag:	 09:00	-	11:30	und	13:00	-	18:00	Uhr
Mittwoch:	 09:00	-	11:30	und	13:00	-	15:30	Uhr
Donnerstag: 09:00 - 11:30 und 13:00 - 16:00 Uhr
Freitag:	 09:00	-	11:30	Uhr

Um einen reibungslosen Ablauf der Einsichtnahme zu gewähr-
leisten,	 ist	 es	 erforderlich,	 telefonisch	 oder	 per	 E-Mail	 vorab	
einen	 Termin	 abzustimmen.	 Für	 die	 Terminvergabe	 zur	 Ein-
sichtnahme bei der Teilnehmergemeinschaft stehen Ihnen der 
Vorstandsvorsitzende,	 Herr	 Michael	 Buchholz,	 unter	 der	 E-Mail:	 
michael.buchholz@lk-l.de sowie	telefonisch	unter	03433		241-1561	als	auch	
der Stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Herr Steffen Witzig, unter  
steffen.witzig@lk-l.de	 sowie	 der	 Telefonnummer	 03433	 241-1562	
zur	Verfügung.	Eine	weitere	Auslegung	in	Kommunen	und	Städten	
erfolgt nicht.
Jedem	Teilnehmer	wird	ein	Auszug	aus	dem	Flurbereinigungsplan,	der	

seine	neuen	Grundstücke	nach	Fläche	und	Wert	sowie	das	Verhältnis	
seiner	Gesamtabfindung	zu	dem	von	ihm	Eingebrachten	nachweist,	
zugestellt. 
Im Verfahrensgebiet wurden Vermessungsarbeiten auf der Grundlage 
des	Gesetzes	über	das	amtliche	Vermessungswesen	und	das	Liegen-
schaftskataster	im	Freistaat	Sachsen	durchgeführt.	Die	Ergebnisse	der	
Grenzbestimmungen und Abmarkungen der Grenzpunkte der Verfah-
rensgrenze	werden	mit	dem	Flurbereinigungsplan	bekannt	gegeben.	
Die	entsprechenden	Neuordnungsrisse	 liegen	mit	dem	Flurbereini-
gungsplan	mit	zur	Einsichtnahme	für	die	Beteiligten	aus.	Auf	Wunsch	
und nach Terminvereinbarung mit dem Stellvertretenden Vorstands-
vorsitzenden	kann	die	neue	Feldeinteilung	an	Ort	und	Stelle	erläutert	
werden.	Die	Abmarkung	der	Abfindungsgrenzen	außerhalb	der	Orts-
lage	erfolgt	nach	dem	Eintritt	der	Rechtskraft	des	Flurbereinigungsplans	
durch die Teilnehmergemeinschaft. 

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen	den	Flurbereinigungsplan	kann	innerhalb	von	zwei	Wochen	
nach	 dem	 Anhörungstermin	 (§	 59	 FlurbG	 i.V.m.	 §	 10	 AGFlurbG)	
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich bei 
der Teilnehmergemeinschaft Störmthal beim Landratsamt Landkreis  
Leipzig,	 Hausanschrift:	 Stauffenbergstraße	 4,	 04552	 Borna;	 Post-
anschrift: Teilnehmergemeinschaft Störmthal beim Landratsamt  
Landkreis	 Leipzig,	 04550	 Borna	 oder	 beim	Landratsamt	 Landkreis	 
Leipzig,	 Hausanschrift:	 Stauffenbergstraße	 4,	 04552	 Borna,	 Post-
anschrift:	Landratsamt	Landkreis	Leipzig,	04550	Borna,	einzulegen.	
Ebenso kann der Widerspruch zur Niederschrift bei der Teilneh-
mergemeinschaft Störmthal beim Landratsamt Landkreis Leipzig, 
Vermessungsamt,	 Leipziger	 Straße	 67,	 04552	 Borna	 sowie	 beim	 
Landratsamt Landkreis Leipzig, Stauffenbergstraße 4, Vermessungs-
amt,	 04552	 Borna	 oder	 Landratsamt	 Landkreis	 Leipzig,	 Vermes-
sungsamt, Sachgebiet Ländliche Neuordnung, Leipziger Straße 67,  
04552	Borna,	eingelegt	werden.

Die	Erhebung	des	Widerspruchs	in	elektronischer	Form	ist	durch	die	
Übermittlung	eines	mit	einer	qualifizierten	elektronischen	Signatur	
versehenen elektronischen Dokuments möglich, welches an das be-
sondere Behördenpostfach (beBPo) des Landratsamtes des Landkreises 
Leipzig, Vermessungsamt zu richten ist. Es wird gebeten, den Wider-
spruch	zu	begründen.	■

Borna,	den	02.	März	2023

i.V. Witzig
Michael	Buchholz

Vorstandsvorsitzender

Teilnehmergemeinschaft Störmthal
Öffentliche Bekanntmachung der  

Ladung zum  
Anhörungstermin zur Bekanntgabe des  

Flurbereinigungsplans nach  
§ 59 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 

mailto:michael.buchholz%40lk-l.de%20?subject=
mailto:steffen.witzig%40lk-l.de?subject=
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Bekanntmachung über die Planfeststellung für das 
Vorhaben der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

 „Umgestaltung Dieskaustraße zwischen  
Huttenstraße und Kulkwitzer Straße“

Die	Landesdirektion	Sachsen	führt	auf	Antrag	der	Leipziger	Verkehrs-
betriebe	(LVB)	GmbH	für	das	oben	genannte	Vorhaben	ein	Planfeststel-
lungsverfahren	nach	§	28	und	§	29	des	Personenbeförderungsgesetzes	
(PBefG) in Verbindung mit § 73 des Verwaltungsverfahrens-
gesetzes (VwVfG) und § 1 Satz 1 des Gesetzes zur Regelung des Ver-
waltungsverfahrens	und	des	Verwaltungszustellungsrechts	für	den	
Freistaat	Sachsen	(SächsVwVfZG)	durch.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH plant im Rahmen der 
Gesamtbaumaßnahme „Umgestaltung Dieskaustraße zwischen 
Brückenstraße	und	Antonienstraße“	als	gemeinsames	Vorhaben	der	
Stadt Leipzig (Verkehrs- und Tiefbauamt), der Leipziger Wasserwerke 
GmbH	und	der	LVB	für	den	verfahrensgegenständlichen	Abschnitt	
zwischen Huttenstraße und Kulkwitzer Straße die Aufweitung der 
Gleisanlagen	 für	 2,40	m	breite	 Fahrzeuge.	Die	 im	Planungsbereich	
befindlichen	Haltestellen	werden	barrierefrei	ausgebaut.	Die	Halte-
stellen Kunzestraße, Arthur-Nagel-Straße und Kötzschauer Straße 
werden	als	Kap-Haltestelle	mit	angehobener	Radfahrbahn	ausgeführt,	
bei der Haltestelle Huttenstraße ist beidseitig ein vorgezogenes Halte-
stellen-Kap vorgesehen.

Im Zuge der Gleisbaumaßnahme sind die Demontage vorhandener 
bzw.	die	Montage	neuer	Fahrleitungsmaste	und	Wandhalterungen	
an	Privatgebäuden	vorgesehen.	Für	die	Umsetzung	der	Komplexbau-
maßnahme ist Grunderwerb erforderlich.  

Für	das	Vorhaben	besteht	die	Verpflichtung	zur	Durchführung	einer	
Umweltverträglichkeitsprüfung	 gemäß	des	Gesetzes	 über	 die	Um-
weltverträglichkeitsprüfung	 (UVPG).	Die	Vorhabenträgerin	hat	die	
entscheidungserheblichen	 Unterlagen	 über	 die	 Auswirkungen	 des	
Vorhabens	vorgelegt,	die	Bestandteil	der	nachfolgend	aufgeführten	
Auslegungsunterlagen sind:

Unterlage Nr. Bezeichnung der Unterlage
Teil A - Vorhabensbeschreibung
01 Erläuterungsbericht
Teil B - Planteil
02 Übersichtskarte
03 Übersichtslageplan
05 Lageplan
06 Höhenplan
07 Lageplan der Immissionsschutz-

maßnahmen
10 Grunderwerb
10.1 Grunderwerbsplan
10.2 Grunderwerbsverzeichnis
11 Regelungen
11.1 Lageplan zum Regelungsver-

zeichnis
11.2 Regelungsverzeichnis
Teil C - Untersuchungen, weitere Pläne, Skizzen
14 Querschnitte
16 Sonstige Pläne
16.1 Koordinierter Leitungsplan

Unterlage Nr. Bezeichnung der Unterlage
16.7 Bauwerksplanung
17 Schalltechnische Untersuchung
19 Umweltfachliche Untersuchun-

gen
19.1 Landschaftspflegerischer	 Fach-

beitrag
19.2 Umweltverträglichkeitsprüfung
20 Geotechnische Untersuchungen
Teil D - Nachweise
22 Verkehrsprognose/Verkehrs-

qualität
23 Verkehrssicherheit

Die Antragsunterlagen (Zeichnungen und Erläuterungen) liegen in der 
Zeit vom 17. April 2023 bis einschließlich 16. Mai 2023 in der Stadt 
Leipzig,	Neues	Rathaus,	Martin-Luther-Ring	4-6,	Stadtplanungsamt,	
Zimmer	498	zu	den	Dienststunden	Mo./Mi.	8.00-15.00	Uhr,	Di./Do.:	
8.00-16.00	Uhr,	Fr.:	8.00-12.00	Uhr	zur	allgemeinen	Einsichtnahme	aus.

Des Weiteren sind die Bekanntmachung sowie die Antragsunterlagen 
während des vorgenannten Zeitraums auch auf der Internetseite der 
Landesdirektion Sachsen unter https://www.lds.sachsen.de/bekannt-
machung (Rubrik Infrastruktur - Straßenbahnen) sowie im UVP-Portal 
unter https://www.uvp-verbund.de einsehbar. 

1.	 Jeder,	dessen	Belange	durch	das	Vorhaben	berührt	werden,	kann	
bis	spätestens	einem	Monat	nach	Ablauf	der	Auslegungsfrist	-		bis	
einschließlich 16. Juni 2023 - bei der Landesdirektion Sachsen 
(Postanschrift:	Landesdirektion	Sachsen,	09105	Chemnitz)	oder	der	
Dienststelle in Leipzig, Braustraße 2, 04107 Leipzig, bzw. bei der 
Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig, Einwendungen 
gegen	den	Plan	schriftlich	oder	mündlich	zur	Niederschrift	erheben.	

	 Einwendungen	können	auch	elektronisch,	aber	nur	mit	einer	quali-
fizierten	elektronischen	Signatur	unter	der	E-Mail-Adresse	post@lds.
sachsen.de erhoben werden; Einwendungen, die nur elektronisch 
übermittelt	werden	(z.	B.	E-Mail	ohne	qualifizierte	elektronische	
Signatur),	sind	unwirksam	und	bleiben	daher	unberücksichtigt.

	 Die	Einwendung	muss	den	geltend	gemachten	Belang	und	das	Maß	
seiner	Beeinträchtigung	erkennen	lassen.	Nach	Ablauf	der	Frist	sind	
alle Einwendungen ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG in 
Verbindung mit § 1 Satz 1 SächsVwVfZG und § 29 Abs. 4 Satz 1 
PBefG). 

	 Bei	Einwendungen,	die	von	mehr	als	50	Personen	auf	Unterschrifts-
listen	unterzeichnet	oder	in	Form	vervielfältigter	gleichlautender	
Texte	eingereicht	werden	(gleichförmige	Eingaben),	ist	auf	jeder	mit	
einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, 
Beruf	und	Anschrift	 als	Vertreter	der	übrigen	Unterzeichner	 zu	
bezeichnen.	Andernfalls	können	diese	Einwendungen	unberück-
sichtigt bleiben.

2.	 Diese	ortsübliche	Bekanntmachung	dient	auch	der	Benachrichtigung	
der	Vereinigungen	nach	§	73	Abs.	4	Satz	5	VwVfG	in	Verbindung	
mit § 1 Satz 1 SächsVwVfZG von der Auslegung des Plans. 

3. Die Anhörungsbehörde kann von einer förmlichen Erörterung der 
rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen absehen 
(§	29	Abs.	1a	Nr.	5	PBefG).	Findet	ein	Erörterungstermin	statt,	wird	
er	ortsüblich	bekannt	gemacht.		Diejenigen,	die	fristgerecht	Einwen-
dungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen Einwendungen der 
Vertreter im Sinne von Nr. 1 dieser Bekanntmachung, werden von 

https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
https://www.uvp-verbund.de
mailto:post%40lds.sachsen.de?subject=
mailto:post%40lds.sachsen.de?subject=
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dem	Termin	gesondert	benachrichtigt.	Sind	mehr	als	50	derartige	
Benachrichtigungen vorzunehmen, können diese durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden. 

4. Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Be-
vollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, 
die	der	Planfeststellungsbehörde	zu	übergeben	ist.

5.	 Bei	Ausbleiben	eines	Beteiligten	in	dem	Erörterungstermin	kann	
auch ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit 
Abschluss des Erörterungstermins beendet. Der Erörterungstermin 
ist nicht öffentlich.

6. Kosten, die durch die Einsichtnahme in die Planunterlagen, die 
Erhebung von Einwendungen, die Teilnahme am Erörterungster-
min oder durch eine Vertreterbestellung entstehen, werden nicht 
erstattet.

7.	 Entschädigungsansprüche,	soweit	über	sie	nicht	 in	der	Planfest-
stellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem 
Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädigungs-
verfahren behandelt.

8.	 Vom	Beginn	der	Auslegung	der	Pläne	tritt	für	die	vom	Plan	betrof-
fenen	Flächen	die	Veränderungssperre	nach	§	28a	Abs.	1	PBefG	in	
Kraft.	Darüber	hinaus	steht	ab	diesem	Zeitpunkt	der	Trägerin	des	
Vorhabens	ein	Vorkaufsrecht	an	den	vom	Plan	betroffenen	Flächen	
zu	(§	28a	Abs.	3	PBefG).	

9.	 Da	das	Vorhaben	UVP-pflichtig	ist,	wird	darauf	hingewiesen,	dass
	 a)	 die	 für	 das	 Verfahren	 und	 für	 die	 Entscheidung	 über	 die	

Zulässigkeit des Vorhabens die Landesdirektion Sachsen die 
zuständige Behörde ist,

	 b)	 über	die	Zulässigkeit	des	Vorhabens	durch	Planfeststellungs-
beschluss entschieden wird.

Datenschutzhinweise 
Bei der Abgabe von Stellungnahmen und Äußerungen oder der Er-
hebung von Einwendungen stellen sie der Landesdirektion Sachsen 
Personen	bezogene	Daten	zur	Verfügung.	Die	Landesdirektion	Sachsen	
erhebt	solche	Daten	auch	bei	Meldebehörden,	Grundbuchämtern	und	
im Handelsregister. Diese Daten werden von der Landesdirektion Sach-
sen	in	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	gemäß	den	geltenden	Bestimmungen	
zum Datenschutz verarbeitet. Die Daten werden der Vorhabenträgerin 
übermittelt.	Die	entsprechenden	datenschutzrechtlichen	Informationen	
nach Artikel 13 Abs. 1 und 2 sowie Artikel 14 Abs. 1 und 2 der Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO), insbesondere welche Rechte 
Ihnen	diesbezüglich	zustehen,	erfahren	Sie	unter	dem	folgenden	Link:	
https://www.lds.sachsen.de/datenschutz (Unterlagen Planfeststel-
lungsverfahren Infrastruktur). Der behördliche Datenschutzbeauftragte 
der Landesdirektion Sachsen ist wie folgt erreichbar: Datenschutz-
beauftragter	der	Landesdirektion	Sachsen,	09105	Chemnitz;	E-Mail:	
datenschutz@lds.sachsen.de;	Telefon:	+49	371/532-0.	■

Stadtplanungsamt
i. A. der Landesdirektion Sachsen

Die	 Landesdirektion	 Sachsen	 hat	 gemäß	 §	 28	Abs.	 1	 und	 §	 29	 des	
Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) sowie § 1 des Gesetzes zur 
Regelung des Verwaltungsverfahrens- und Verwaltungszustellungs-
rechts	für	den	Freistaat	Sachsen	(SächsVwVfZG)	in	Verbindung	mit	
§§	74	und	75	des	Verwaltungsverfahrensgesetzes	(VwVfG)	auf	Antrag	
der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH mit Beschluss vom 
24.	März	2023	den	Plan	für	das	Vorhaben	„Hallesche	Straße,	Neubau	
behindertengerechte Haltestelle Bismarckturm einschließlich Gleis-
schleife“	festgestellt.
In	dem	Planfeststellungsbeschluss	ist	über	alle	rechtzeitig	vorgetragenen	
Einwendungen,	Forderungen	und/oder	Hinweise	sowie	Anregungen	
entschieden worden.

Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses mit Rechtsbehelfs-
belehrung und eine Ausfertigung der festgestellten Unterlagen liegen 
in der Zeit vom 11. April 2023 bis 25. April 2023 in der Stadt Leipzig, 
Neues	Rathaus,	Martin-Luther-Ring	4-6,	Stadtplanungsamt,	Zimmer	

498,	zu	den	Dienststunden	Mo./Mi.	8.00-15.00	Uhr,	Di./Do.	8.00-16.00	
Uhr,	Fr.	8.00-12.00	Uhr,	zu	jedermanns	Einsichtnahme	aus.	
Die Bekanntmachung und der Planfeststellungsbeschluss sind im vor-
genannten Zeitraum auch auf der Internetseite der Landesdirektion 
Sachsen unter https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung in der 
Rubrik	„Infrastruktur	–	Straßenbahnen“	einsehbar.

Der	Planfeststellungsbeschluss	wird	den	Beteiligten,	über	deren	Ein-
wendungen und Stellungnahmen entschieden worden ist, zugestellt. 

Mit	 dem	Ende	 der	Auslegungsfrist	 gilt	 der	 Beschluss	 den	 übrigen	
Betroffenen	gegenüber	als	zugestellt	(§	74	Abs.	4	Satz	3	des	Verwal-
tungsverfahrensgesetzes).	■

Stadtplanungsamt
i. A. der Landesdirektion Sachsen

Bekanntmachung 
über die Planfeststellung für das Vorhaben der  

Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH
„Hallesche Straße, Neubau behindertengerechte  

Haltestelle Bismarckturm einschließlich Gleisschleife“

http://www.lds.sachsen.de/datenschutz
mailto:datenschutz%40lds.sachsen.de?subject=
https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 479 
„Holzhochhaus  

Heiterblickallee“, Leipzig-Ost,  
Aufstellungsbeschluss und Unterrichtung der 

Öffentlichkeit
Die	Ratsversammlung	der	Stadt	Leipzig	hat	am	15.03.2023	die	Aufstel-
lung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 479 „Holzhochhaus 
Heiterblickallee“	nach	§	2	Absatz	1	Baugesetzbuch	(BauGB)	beschlossen.
Der	Beschluss	ist	im	Stadtplanungsamt,	Zimmer	498	niedergelegt	und	
kann	zu	den	unten	genannten	Zeiten	für	die	Dauer	von	zwei	Wochen	
kostenlos	eingesehen	werden,	er	ist	auch	im	Internet	über	das	Ratsin-
formationssystem	der	Stadt	Leipzig	abrufbar	unter	https://ratsinfo.
leipzig.de	(Vorlage	Nr.	VII-DS-08056).	
Der Bebauungsplan soll im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB	ohne	Durchführung	einer	Umweltprüfung	aufgestellt	werden.	

Das	Plangebiet	des	vorhabenbezogenen	Bebauungsplans	Nr.	479	befin-
det	sich	in	Leipzig	Ost,	im	Ortsteil	Paunsdorf	und	betrifft	das	Flurstück	
Nr.	1687	der	Gemarkung	Paunsdorf	an	der	Heiterblickallee	nordwestlich	
der	Platanenstraße	(entsprechend	kartenmäßiger	Darstellung).	Mit	der	
Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen	für	die	Errichtung	eines	Wohnhochhauses	in	Holz-
bauweise in der Heiterblickallee geschaffen werden. 

Unterrichtung der Öffentlichkeit
Die	Öffentlichkeit	kann	sich	 im	Stadtplanungsamt,	Neues	Rathaus,	
Martin-Luther-Ring	4	 -	6,	 04109	Leipzig,	Zimmer	498	während	der	
Dienststunden

Mo./Mi.	 8.00	Uhr	bis	15.00	Uhr
Di./Do.	 8.00	Uhr	bis	16.00	Uhr
Fr.		 	 8.00	Uhr	bis	12.00	Uhr

über	die	allgemeinen	Ziele	und	Zwecke	sowie	die	wesentlichen	Aus-
wirkungen der Planung informieren und sich bis zum 14.04.2023 
gegenüber	der	Stadt	Leipzig,	Stadtplanungsamt	zur	Planung	äußern.	
Sofern schriftliche Stellungnahmen abgegeben werden, richten Sie sie 
bitte an die Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig oder per 
E-Mail	an	stadtplanungsamt@leipzig.de.■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 479 „Holz-
hochhaus Heiterblickallee“ (fett umrandet)
Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

https://ratsinfo.leipzig.de
https://ratsinfo.leipzig.de
mailto:stadtplanungsamt%40leipzig.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das  
Vorhaben: Aufstellen eines MRT-Containers  

auf dem Gelände der Uniklinik Leipzig,
Philipp-Rosenthal-Straße 27, Leipzig
Gemarkung Leipzig, Flurstück 1145

chen	 63-2023-001698-VV-63.20-JAP	 einen	 Bescheid	 mit	 folgendem	
verfügenden	Teil	erlassen:
(1)	Die	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben:	Aufstellen	eines	MRT-Con-

tainers auf dem Gelände der Uniklinik Leipzig, Philipp-Rosenthal-
Straße	27,	Leipzig,	Gemarkung	Leipzig,	Flurstück	1145	(vorüber-
gehende	Aufstellung	für	30	Monate)	im	Genehmigungsverfahren	
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist 
erteilt.

(2) Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
geführten	und	mit	der	Entscheidung	ausgefertigten	Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen	diesen	Bescheid	kann	innerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in	04109	Leipzig,	Martin-Luther-Ring	4-6,	(Besucheranschrift:	Prager	
Straße	 118-120,	 04317	Leipzig)	Widerspruch	 eingelegt	werden.	Der	
Widerspruch	kann	auch	in	elektronischer	Form	gemäß	§	3a	Abs.	2	Ver-
waltungsverfahrensgesetz	eingelegt	werden.	Hierfür	stehen	folgende	
Möglichkeiten	zur	Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de	durch	E-Mail	oder	

über	das	besondere	Behördenpostfach	Stadt	Leipzig	–	Allgemeiner	
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail	in	der	Sendevariante	mit	bestätigter	sicherer	Anmeldung	
gemäß	§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.

Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats	nach	Bekanntgabe	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	
Landesdirektion	Sachsen,	Referat	35	 in	04107	Leipzig,	Braustraße	2	
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-	 Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	die	Eigentümer	benach-

barter	Grundstücke	(Nachbarn)	gemäß	§	70	Abs.	3	Satz	1	SächsBO	
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	SächsBO.

-	 Die	 oben	 genannte	Rechtsbehelfsbelehrung	 gilt	 auch	 gegenüber	
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	123-5192	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
Gemäß	§	70	Abs.	3	Sächsische	Bauordnung	(SächsBO)	vom	28.05.2004	
(SächsGVBl.	2004,	S.	200)	in	der	derzeit	gültigen	Fassung	wird	Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 22.03.2023 unter dem Aktenzei-

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
mailto:info%40leipzig.de-mail.de?subject=
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: Nutzungsänderung einer  
Ladeneinheit zur gastronomischen Einrichtung

Georg-Schumann-Straße 121, Leipzig,
Gemarkung Gohlis, Flurstück 274/c

chen	 63-2023-001994-VV-63.30-KSC	 einen	 Bescheid	 mit	 folgendem	
verfügenden	Teil	erlassen:
(1)	Die	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben:
 Nutzungsänderung einer Ladeneinheit zur gastronomischen Ein-

richtung Georg-Schumann-Straße 121, Leipzig, Gemarkung Gohlis, 
Flurstück	274/c,	im	Genehmigungsverfahren	nach	§	63	Sächsische	
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2)	Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen	und	Auflagen.
(3) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten	und	mit	der	Baugenehmigung	ausgefertigten	Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen	diesen	Bescheid	kann	innerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in	04109	Leipzig,	Martin-Luther-Ring	4-6,	(Besucheranschrift:	Prager	
Straße	 118-120,	 04317	Leipzig)	Widerspruch	 eingelegt	werden.	Der	
Widerspruch	kann	auch	in	elektronischer	Form	gemäß	§	3a	Abs.	2	Ver-
waltungsverfahrensgesetz	eingelegt	werden.	Hierfür	stehen	folgende	
Möglichkeiten	zur	Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de	durch	E-Mail	oder	

über	das	besondere	Behördenpostfach	Stadt	Leipzig	–	Allgemeiner	
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail	in	der	Sendevariante	mit	bestätigter	sicherer	Anmeldung	
gemäß	§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.

Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats	nach	Bekanntgabe	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	
Landesdirektion	Sachsen,	Referat	35	 in	04107	Leipzig,	Braustraße	2	
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-	 Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	die	Eigentümer	benach-

barter	Grundstücke	(Nachbarn)	gemäß	§	70	Abs.	3	Satz	1	SächsBO	
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	SächsBO.

-	 Die	 oben	 genannte	Rechtsbehelfsbelehrung	 gilt	 auch	 gegenüber	
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	123-5246	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 17.03.2023 unter dem Aktenzei-
chen	 63-2023-001994-VV-63.30-KSC	 einen	 Bescheid	 mit	 folgendem	
verfügenden	Teil	erlassen:
Gemäß	§	70	Abs.	3	Sächsische	Bauordnung	(SächsBO)	vom	28.05.2004	
(SächsGVBl.	2004,	S.	200)	in	der	derzeit	gültigen	Fassung	wird	Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 17.03.2023 unter dem Aktenzei-
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: Sanierung eines bestehenden  
Bürogebäudes und Umnutzung des Dachgeschosses von Lager in Büro

Schützenstraße 4 a, Leipzig
Gemarkung Leipzig, Flurstücke 3911/1, 3912/1

verfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Ver-
fahren) ist erteilt.

(2) Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
geführten	und	mit	der	Entscheidung	ausgefertigten	Bauvorlagen.

(3)	Mit	 der	 Baugenehmigung	 werden	 folgende	 Abweichungen	 zu-
gelassen:
a) Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 

gemäß § 39 Abs. 4 Satz 2 SächsBO
b) Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 

gemäß	§	45	SächsBO
c) Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 

gemäß	§	50	Abs.	2	Satz	1	SächsBO
(4)	Die	 Baugenehmigung	 enthält	 Bedingungen,	Auflagen	und	Auf-

lagenvorbehalte.
(5)	Bestandteil	der	Baugenehmigung	sind	die	in	der	Baugenehmigung	

aufgeführten	und	mit	der	Baugenehmigung	ausgefertigten	Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen	diesen	Bescheid	kann	innerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in	04109	Leipzig,	Martin-Luther-Ring	4-6,	(Besucheranschrift:	Prager	
Straße	 118-120,	 04317	Leipzig)	Widerspruch	 eingelegt	werden.	Der	
Widerspruch	kann	auch	in	elektronischer	Form	gemäß	§	3a	Abs.	2	Ver-
waltungsverfahrensgesetz	eingelegt	werden.	Hierfür	stehen	folgende	
Möglichkeiten	zur	Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de	durch	E-Mail	oder	

über	das	besondere	Behördenpostfach	Stadt	Leipzig	–	Allgemeiner	
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail	in	der	Sendevariante	mit	bestätigter	sicherer	Anmeldung	
gemäß	§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.

Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats	nach	Bekanntgabe	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	
Landesdirektion	Sachsen,	Referat	35	 in	04107	Leipzig,	Braustraße	2	
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-	 Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	die	Eigentümer	benach-

barter	Grundstücke	(Nachbarn)	gemäß	§	70	Abs.	3	Satz	1	SächsBO	
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	SächsBO.

-	 Die	 oben	 genannte	Rechtsbehelfsbelehrung	 gilt	 auch	 gegenüber	
den Nachbarn. 

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	123-8908	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß	§	70	Abs.	3	Sächsische	Bauordnung	(SächsBO)	vom	28.05.2004	
(SächsGVBl.	2004,	S.	200)	in	der	derzeit	gültigen	Fassung	wird	Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 16.03.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2022-012333-VV-63.20-NIW einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden	Teil	erlassen:
(1)	Die	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben:	
	 „Sanierung	eines	bestehenden	Bürogebäudes	und	Umnutzung	des	

Dachgeschosses	von	Lager	in	Büro“,	Schützenstraße	4	a,	Leipzig,	
Gemarkung	Leipzig,	Flurstücke	3911/1	3912/1	im	Genehmigungs-
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Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 21.03.2023 unter dem Aktenzei-
chen	 63-2023-000781-VV-63.41-CHS	 einen	 Bescheid	 mit	 folgendem	
verfügenden	Teil	erlassen:	Verlängerung	der	Baugenehmigung	vom	
19.01.2018	für	das	2.	Hinterhaus:	Balkonanbau,	Grundrissänderungen,	
energetische Sanierung
Gemäß	§	70	Abs.	3	Sächsische	Bauordnung	(SächsBO)	vom	28.05.2004	
(SächsGVBl.	2004,	S.	200)	in	der	derzeit	gültigen	Fassung	wird	Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 21.03.2023 unter dem Aktenzei-
chen	 63-2023-000781-VV-63.41-CHS	 einen	 Bescheid	 mit	 folgendem	
verfügenden	Teil	erlassen:
(1)	Die	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben:	Verlängerung	der	Bau-

genehmigung	vom	19.01.2018	für	das	2.	Hinterhaus:	Balkonanbau,	

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3) Sächsische  
Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer Baugenehmigung für 
das Vorhaben: Verlängerung der Baugenehmigung vom 19.01.2018

für das 2. Hinterhaus: Balkonanbau, Grundrissänderungen,  
energetische Sanierung
Arndtstraße 29, Leipzig

Gemarkung Leipzig, Flurstück 2799f

Grundrissänderungen, energetische Sanierung Arndtstraße 29, 
Leipzig,	Gemarkung	Leipzig,	Flurstück	2799f	im	Genehmigungsver-
fahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) 
ist erteilt.

(2)	Mit	der	Baugenehmigung	werden	folgende	Abweichungen	zugelas-
sen: Abweichung gemäß § 67 Abs. 1SächsBO von den Anforderungen 
aus	§	50	Abs.	1	SächsBO	dahingehend,	dass	die	Wohnungen	eines	
Geschosses nicht barrierefrei erreichbar sind.

(3)	Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen	und	Auflagen.
(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten	und	mit	der	Baugenehmigung	ausgefertigten	Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen	diesen	Bescheid	kann	innerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in	04109	Leipzig,	Martin-Luther-Ring	4-6,	(Besucheranschrift:	Prager	
Straße	 118-120,	 04317	Leipzig)	Widerspruch	 eingelegt	werden.	Der	
Widerspruch	kann	auch	in	elektronischer	Form	gemäß	§	3a	Abs.	2	Ver-
waltungsverfahrensgesetz	eingelegt	werden.	Hierfür	stehen	folgende	
Möglichkeiten	zur	Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de	durch	E-Mail	oder	

über	das	besondere	Behördenpostfach	Stadt	Leipzig	–	Allgemeiner	
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail	in	der	Sendevariante	mit	bestätigter	sicherer	Anmeldung	
gemäß	§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.

Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats	nach	Bekanntgabe	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	
Landesdirektion	Sachsen,	Referat	35	 in	04107	Leipzig,	Braustraße	2	
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-	 Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	die	Eigentümer	benach-

barter	Grundstücke	(Nachbarn)	gemäß	§	70	Abs.	3	Satz	1	SächsBO	
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	SächsBO.

-	 Die	 oben	 genannte	Rechtsbehelfsbelehrung	 gilt	 auch	 gegenüber	
den Nachbarn. 

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	123-5243	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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Gemäß	§	70	Abs.	3	Sächsische	Bauordnung	(SächsBO)	vom	28.05.2004	
(SächsGVBl.	2004,	S.	200)	in	der	derzeit	gültigen	Fassung	wird	Folgendes	
bekannt	gemacht:	Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	
Stadt	Leipzig	hat	als	untere	Bauaufsichtsbehörde	am	28.03.2023	unter	
dem Aktenzeichen 63-2022-012661-VV-63.31-SGR einen Bescheid mit 
folgendem	verfügenden	Teil	erlassen:
-	 Die	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben:	Ausbau	des	Daches	zu	

Wohnzwecken	Mierendorffstraße	51,	Leipzig,	Gemarkung	Anger,	
Flurstück	119,	 im	Genehmigungsverfahren	nach	§	63	Sächsische	
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

-	 Mit	der	Baugenehmigung	werden	folgende	Abweichungen,	Aus-
nahmen und Befreiungen zugelassen: Abweichung gemäß § 67 Abs. 
1SächsBO	von	den	Anforderungen	aus	§	50	Abs.	1	dahingehend,	
dass der Ausbau des Daches auch ohne die Herstellung der Bar-
rierefreiheit der Wohnungen eines Geschosses zugelassen wird.

-	 Die	 Baugenehmigung	 enthält	 Bedingungen,	Auflagen	und	Auf-
lagenvorbehalte.

- Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten	und	mit	der	Baugenehmigung	ausgefertigten	Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen	diesen	Bescheid	kann	innerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in	04109	Leipzig,	Martin-Luther-Ring	4-6,	(Besucheranschrift:	Prager	
Straße	 118-120,	 04317	Leipzig)	Widerspruch	 eingelegt	werden.	Der	
Widerspruch	kann	auch	in	elektronischer	Form	gemäß	§	3a	Abs.	2	Ver-
waltungsverfahrensgesetz	eingelegt	werden.	Hierfür	stehen	folgende	
Möglichkeiten	zur	Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de	durch	E-Mail	oder	

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben:  
Ausbau des Daches zu Wohnzwecken

Mierendorffstraße 51, Leipzig
Gemarkung Anger, Flurstück 119

über	das	besondere	Behördenpostfach	Stadt	Leipzig	–	Allgemeiner	
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail	in	der	Sendevariante	mit	bestätigter	sicherer	Anmeldung	
gemäß	§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.

Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats	nach	Bekanntgabe	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	
Landesdirektion	Sachsen,	Referat	35	 in	04107	Leipzig,	Braustraße	2	
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-	 Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	die	Eigentümer	benach-

barter	Grundstücke	(Nachbarn)	gemäß	§	70	Abs.	3	Satz	1	SächsBO	
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	SächsBO.

-	 Die	 oben	 genannte	Rechtsbehelfsbelehrung	 gilt	 auch	 gegenüber	
den Nachbarn. 

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	123-8926	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks (mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der Flurs-
tücksnummern)
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: Umbau & Neuaufteilung MFH,  
Errichtung von 2 Balkonanlagen und Gauben, Ausbau DG zu  

Wohnzwecken
Wilhelm-Plesse-Straße 17, Leipzig

Gemarkung Gohlis, Flurstück 319/h

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß	§	70	Abs.	3	Sächsische	Bauordnung	(SächsBO)	vom	28.05.2004	
(SächsGVBl.	2004,	S.	200)	in	der	derzeit	gültigen	Fassung	wird	Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als	untere	Bauaufsichtsbehörde	am	28.03.2023	unter	dem	Aktenzei-
chen	 63-2023-000730-VV-63.30-KSC	 einen	 Bescheid	 mit	 folgendem	
verfügenden	Teil	erlassen:

(1)	Die	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben:	Umbau	&	Neuaufteilung	
MFH,	Errichtung	von	2	Balkonanlagen	und	Gauben,	Ausbau	DG	
zu Wohnzwecken Wilhelm-Plesse-Straße 17, Leipzig, Gemarkung 
Gohlis,	 Flurstück	 319/h	 im	 Genehmigungsverfahren	 nach	 §	 63	
Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2)	Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen	und	Auflagen.
(3)	Mit	 der	 Baugenehmigung	 werden	 folgende	 Abweichungen	 zu-

gelassen:
a) Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von der Einhaltung 

der	Vorschriften	bezüglich	des	Barrierefreien	Bauens	gemäß	§	
50	SächsBO,

b) Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von der Einhaltung 
der	Vorschriften	bezüglich	des	Einbaus	eines	Aufzuges	gemäß	
§ 39 SächsBO.

(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten	und	mit	der	Baugenehmigung	ausgefertigten	Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen	diesen	Bescheid	kann	innerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in	04109	Leipzig,	Martin-Luther-Ring	4-6,	(Besucheranschrift:	Prager	
Straße	 118-120,	 04317	Leipzig)	Widerspruch	 eingelegt	werden.	Der	
Widerspruch	kann	auch	in	elektronischer	Form	gemäß	§	3a	Abs.	2	Ver-
waltungsverfahrensgesetz	eingelegt	werden.	Hierfür	stehen	folgende	
Möglichkeiten	zur	Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de	durch	E-Mail	oder	

über	das	besondere	Behördenpostfach	Stadt	Leipzig	–	Allgemeiner	
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail	in	der	Sendevariante	mit	bestätigter	sicherer	Anmeldung	
gemäß	§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.

Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats	nach	Bekanntgabe	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	
Landesdirektion	Sachsen,	Referat	35	 in	04107	Leipzig,	Braustraße	2	
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-	 Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	die	Eigentümer	benach-

barter	Grundstücke	(Nachbarn)	gemäß	§	70	Abs.	3	Satz	1	SächsBO	
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	SächsBO.

-	 Die	 oben	 genannte	Rechtsbehelfsbelehrung	 gilt	 auch	 gegenüber	
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	123-5246	gebeten.	■

mailto:abd%40leipzig.de?subject=
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Gemäß	§	70	Abs.	3	Sächsische	Bauordnung	(SächsBO)	vom	28.05.2004	
(SächsGVBl.	2004,	S.	200)	in	der	derzeit	gültigen	Fassung	wird	Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als	untere	Bauaufsichtsbehörde	am	28.03.2023	unter	dem	Aktenzei-
chen	 63-2022-012359-VV-63.20-NIW	 einen	 Bescheid	mit	 folgendem	
verfügenden	Teil	erlassen:

(1)	Die	Baugenehmigung	für	das	Vorhaben:
 Errichtung von zwei Geschäftshäusern und einem Wohnhaus 

mit seniorengerechten Wohnungen - Teil 1 - Geschäftshaus 1,  

Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  
Baugenehmigung für das Vorhaben: Errichtung von zwei  

Geschäftshäusern und einem Wohnhaus mit  
seniorengerechten Wohnungen

Teil 1 - Geschäftshaus 1,
Querstraße, Leipzig,

Gemarkung Leipzig, Flurstücke 1627/c, 1627/2, 1629/4, 1629/1, 1630/4

Querstraße,	 Leipzig,	 Gemarkung	 Leipzig,	 Flurstücke	 1627/c,	
1627/2,	1629/4,	1629/1,	1630/4	im	Genehmigungsverfahren	nach	
§ 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

(2) Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
geführten	und	mit	der	Entscheidung	ausgefertigten	Bauvorlagen.

(3)	Die	Baugenehmigung	enthält	Auflagen.
(4) Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 

aufgeführten	und	mit	der	Baugenehmigung	ausgefertigten	Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen	diesen	Bescheid	kann	innerhalb	eines	Monats	nach	Bekanntgabe	
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in	04109	Leipzig,	Martin-Luther-Ring	4-6,	(Besucheranschrift:	Prager	
Straße	 118-120,	 04317	Leipzig)	Widerspruch	 eingelegt	werden.	Der	
Widerspruch	kann	auch	in	elektronischer	Form	gemäß	§	3a	Abs.	2	Ver-
waltungsverfahrensgesetz	eingelegt	werden.	Hierfür	stehen	folgende	
Möglichkeiten	zur	Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de	durch	E-Mail	oder	

über	das	besondere	Behördenpostfach	Stadt	Leipzig	–	Allgemeiner	
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	gemäß	
§ 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail	in	der	Sendevariante	mit	bestätigter	sicherer	Anmeldung	
gemäß	§	5	Abs.	5	De-Mail-Gesetz	erhoben	werden.

Die	Frist	wird	auch	gewahrt,	wenn	der	Widerspruch	innerhalb	eines	
Monats	nach	Bekanntgabe	schriftlich	oder	zur	Niederschrift	bei	der	
Landesdirektion	Sachsen,	Referat	35	 in	04107	Leipzig,	Braustraße	2	
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:
-	 Die	Zustellung	der	Baugenehmigung	an	die	Eigentümer	benach-

barter	Grundstücke	(Nachbarn)	gemäß	§	70	Abs.	3	Satz	1	SächsBO	
wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die Bau-
genehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung ersetzt; 
§ 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

- Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser	Bekanntmachung	als	bewirkt;	§	70	Abs.	3	Satz	5	SächsBO.

-	 Die	 oben	 genannte	Rechtsbehelfsbelehrung	 gilt	 auch	 gegenüber	
den Nachbarn. 

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus,	Prager	Straße	118-136,	04137	Leipzig	–	Gebäudeabschnitt	C,	
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341	123-8908	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)
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